
Kantonale Volksinitiative betreffend „RECHT auf WOHNEN“  
 

Gestützt auf § 47 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt vom 23. März 2005 und auf das Gesetz betreffend Initiative und 
Referendum vom 16. Januar 1991 (IRG), reichen die unterzeichnenden, im Kanton Basel-Stadt Stimmberechtigten folgende 
Initiative ein: 
 

„Die Kantonsverfassung Basel-Stadt wird ergänzt durch 
 

§ 11, Abs. 2 Diese Verfassung gewährleistet überdies: 
c) dass der Kanton das Recht auf Wohnen anerkennt. Er trifft die zu seiner Sicherung notwendigen 
Massnahmen, damit Personen, die in Basel-Stadt wohnhaft und angemeldet sind, sich einen ihrem 
Bedarf entsprechenden Wohnraum beschaffen können, dessen Mietzins oder Kosten ihre finanzielle 
Leistungsfähigkeit nicht übersteigt. 
 

Umsetzungsfrist: 
Diese Verfassungsänderung ist spätestens zwei Jahre nach ihrer Annahme durch die 
Stimmberechtigten umzusetzen.“ 
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Bitte Name und Adresse eigenhändig, in deutlicher Blockschrift und vollständig ausfüllen. 
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Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich 
bestechen lässt, macht sich nach Art. 282 Strafgesetzbuch strafbar. 
Die Initiative kann von der Mehrheit der im Zeitpunkt der Rückzugserklärung stimmberechtigten Mitglieder des 
Initiativkomitees zurückgezogen werden (§12 Abs. 1 IRG). 
 

Mitglieder des Initiativkomitees: Christine Lindt (ATD Vierte Welt, Region Basel), 
Oliver Bolliger (Suchthilfe Region Basel), Anne Plattner (IG Wohnen), Michel Steiner (Schwarzer Peter), 
Christoph Ditzler (Planet 13), Tonja Zürcher (Grossrätin BastA!), Thomas Baumgartner (Heilsarmee Wohnen Basel), 
Regina Rahmen (Einwohnerrätin Riehen, SP), Georg Mattmüller (Präsident EIFAM – Alleinerziehende Region Basel), 
Mirjam Baumann (Sozialdienst evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Kleinbasel) 
 

Bitte ganz oder teilweise ausgefüllte Bogen bis am 31. August 2016 einsenden an: 
VEREIN „Recht auf Wohnen“, c/o IG Wohnen, Leonhardsstrasse 38, 4051 Basel 
 

Publikation im Kantonsblatt vom 27. April 2016 
Weitere Informationen und Unterschriftenbogen: www.recht-auf-wohnen.ch 


